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1.	 … FÜR ALLE STEUERZAHLER

Nachlassregelung

Erbin kann Kosten für Steuerberater und 
Wohnungsräumung absetzen

Wie viel Erbschaftsteuer ein Erbe zahlen muss, 
kann im Regelfall nur nach einer detaillierten Be-
rechnung geklärt werden. Zunächst muss der Steu-
erwert des Vermögensanfalls errechnet werden, 
der – gemindert um abzugsfähige Nachlassverbind-
lichkeiten – die Bereicherung des Erwerbers ergibt. 
Nach Abzug von Steuerfreibeträgen ergibt sich 
schließlich der steuerpflichtige Erwerb, auf den der 
geltende Erbschaftsteuersatz angewandt wird. Als 
Nachlassverbindlichkeiten können die Erben bei 
dieser Berechnung folgende Positionen abziehen:

	■ vom Erblasser herrührende (nichtbetriebliche) 
Schulden,

	■ Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen, Aufla-
gen, geltend gemachten Pflichtteilen und Er-
bersatzansprüchen,

	■ Kosten für die Bestattung des Erblassers, ein 
angemessenes Grabmal, die übliche Grabpfle-
ge und für die Abwicklung, Regelung oder Ver-
teilung des Nachlasses oder zur Erlangung des 
Erwerbs (für diese Aufwendungen können pau-
schal 10.300 € angesetzt werden).

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Steu-
erberatungskosten zur Nacherklärung von bislang 
verschwiegenen Kapitalerträgen des Erblassers als 
Kosten der Regelung des Nachlasses angesetzt wer-
den können. Das Gleiche gilt für Kosten, die bei der 
Auflösung der Wohnung des Erblassers entstehen.

Hinweis: Wir beraten Sie gerne zu Erbschaft- und 
Schenkungsteuerfragen. Das gilt auch für die Auf-
arbeitung von Steuersünden des Erblassers.

2.	 … FÜR UNTERNEHMER

Reform 

Körperschaftsteuerrecht soll  
modernisiert werden

Das Bundeskabinett hat am 24.03.2021 den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Kör-
perschaftsteuerrechts beschlossen. Geplant ist 
die Einführung einer Option für Personenhandels- 
und Partnerschaftsgesellschaften, sich wie eine 
Körperschaft besteuern zu lassen.

Die Besteuerung von Körperschaften ist heute so-
wohl für Zwecke der Körperschaft- als auch der 
Gewerbesteuer strikt von der Besteuerung ihrer 
Anteilseigner und Mitglieder getrennt. Personen-
gesellschaften unterliegen demgegenüber dem 
Prinzip der transparenten Besteuerung. Das be-
deutet, die Gesellschafter müssen die Erträge aus 
der Beteiligung mit ihrem individuellen Steuersatz 
versteuern. Gewerbesteuerlich ist die Personen-
gesellschaft ein eigenständiges Steuersubjekt, für 
Zwecke der Einkommensbesteuerung sind dies 
dagegen ausschließlich die an ihr unmittelbar oder 
mittelbar beteiligten natürlichen Personen oder 
Körperschaftsteuersubjekte.

Zwar haben sich die steuerliche Gesamtbelastung 
von Körperschaften und ihren Anteilseignern ei-
nerseits und Personengesellschaftern andererseits 
weitgehend aneinander angeglichen. Gleichwohl 
bestehen systematisch und hinsichtlich des Be-
steuerungsverfahrens noch Unterschiede, die im 
Einzelfall zu teils erheblichen Abweichungen bei 
Steuerbelastung und Bürokratieaufwand füh-
ren können. Zudem sind die Besonderheiten der 
deutschen Personengesellschaftsbesteuerung (ins-
besondere Sonderbetriebsvermögen und -vergü-
tungen sowie Sonder- und Ergänzungsbilanzen) 
international weitgehend unbekannt. Die Option 
von Personengesellschaften zur Körperschaftsteu-
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er würde diese Unterschiede für die optierenden 
Gesellschaften beseitigen. Personenhandels- und 
Partnerschaftsgesellschaften sollen dadurch künf-
tig die Möglichkeit erhalten, dieselben steuerlichen 
Regelungen in Anspruch nehmen zu können wie 
Kapitalgesellschaften.

Hinweis: Gerne beraten wir Sie zu der ab dem 
01.01.2022 vorgesehenen Optionsmöglichkeit sowie 
zu den Vor- und Nachteilen.

Anti-Steuervermeidungsrichtlinie

Bundeskabinett plant Änderungen des 
Außensteuerrechts

Das Bundeskabinett hat am 24.03.2021 den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Umsetzung der An-
ti-Steuervermeidungsrichtlinie auf den Weg 
gebracht. Damit kommt Deutschland seiner Ver-
pflichtung zur Umsetzung von aktualisierten 
EU-Richtlinien, hier der Anti-Steuervermeidungs-
richtlinie (ATAD), im Bereich des Außensteu-
errechts nach. Der Gesetzentwurf sieht unter 
anderem folgende Anpassungen vor:

	■ Die ATAD verpflichtet die Mitgliedstaaten bei 
der grenzüberschreitenden Überführung von 
Wirtschaftsgütern, der Verlagerung von Be-
trieben oder dem Wegzug von Körperschaften 
zur Aufdeckung und Besteuerung stiller Reser-
ven (Entstrickungsbesteuerung). Im Fall der 
Überführung von Wirtschaftsgütern ins Inland 
oder bei Zuzug von Körperschaften haben die 
Mitgliedstaaten die im Rahmen der auslän-
dischen Entstrickungsbesteuerung angesetz-
ten Werte anzuerkennen, sofern diese dem 
Marktwert entsprechen (Verstrickung). Dar-
über hinaus sollen die Stundungsregelungen 
vereinheitlicht und die Anwendung der Rück-
kehrerregelung bei der Wegzugsbesteuerung 
natürlicher Personen erleichtert werden. 

	■ Schon heute wird durch die Hinzurechnungs-
besteuerung verhindert, dass unbeschränkt 
Steuerpflichtige ihre ausländischen Einkünfte 
auf eine steuerrechtsfähige Gesellschaft, die 
ihren Sitz in einem Niedrigsteuerland hat und 
im Inland nicht steuerpflichtig ist, übertragen 
und dadurch Steuervorteile erzielen. Diese 

Vorschriften sollen zeitgemäßer und rechtssi-
cherer ausgestaltet werden. Statt auf eine In-
länderbeherrschung abzustellen, wird künftig 
eine gesellschafterbezogene Betrachtung des 
Beherrschungskriteriums durchgeführt. 

	■ Die Regelungen zur Beseitigung von Besteue-
rungsinkongruenzen im Zusammenhang mit 
hybriden Gestaltungen sollen verhindern, 
dass Betriebsausgaben mehrfach oder ohne 
Besteuerung entsprechender Einnahmen be-
rücksichtigt werden. 

Corona-Krise

Steuerstundung und Vollstreckungs- 
aufschub länger möglich

Die Corona-Krise führt dazu, dass viele Unter-
nehmen finanziell mit dem Rücken zur Wand 
stehen. Das Bundesfinanzministerium (BMF) 
hat im letzten Jahr mit erleichterten Regelungen 
zur Steuerstundung und zum Vollstreckungsauf-
schub auf die Notlage der Unternehmen reagiert. 
Da die Pandemie andauert, hat sich das BMF nun 
veranlasst gesehen, die Regelungen zur erleich-
terten Steuerstundung und zum Vollstreckungs-
aufschub zu verlängern (vgl. Ausgabe 06/20).
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Hinweis: Diese Erleichterungen gelten nur für die 
Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. In 
beiden Fällen – Steuerstundung und Vollstreckungs-
aufschub – sind Anträge/Mitteilungen bis zum 
30.06.2021 an die Finanzämter zu richten. Nutzen 
Sie unser Beratungsangebot zu Steuerstundung oder 
Vollstreckungsaufschub und etwaigen Alternativen.

Firmenwagen

Nachweis der betrieblichen Nutzung bei 
Investitionsabzugsbetrag

Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschrei-
bungen für abnutzbare bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens setzen voraus, dass 
die Wirtschaftsgüter (fast) ausschließlich be-
trieblich genutzt werden. Hierbei darf die pri-
vate Nutzung bei nicht mehr als 10 % liegen. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass 
der Umfang der betrieblichen Nutzung bei einem 
Firmenwagen nicht zwangsläufig durch ein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch nachzuweisen ist. 
Auch andere Beweismittel sind zulässig.

Im Urteilsfall hatte ein Finanzamt das Fahr-
tenbuch für einen Firmenwagen als nicht 
ordnungsgemäß verworfen und die private Nut-
zungsentnahme nach der pauschalen 1-%-Me-
thode berechnet. In der Folge versagte es den 
Ansatz eines Investitionsabzugsbetrags und der 
Sonderabschreibung für den Wagen. Das Finanz-
gericht (FG) folgte der Auffassung des Finanzamts. 
Mangels eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs 
sei nicht feststellbar, dass der Pkw zu mindestens 
90 % betrieblich genutzt worden sei.

Der BFH hat das Urteil des FG aufgehoben und 
die Sache an das FG zurückverwiesen. Wie die 
betriebliche Nutzung eines Wirtschaftsguts nach-
gewiesen werden müsse, sei nicht ausdrücklich 
gesetzlich geregelt. Der Nachweis könne zwar 
durch ein Fahrtenbuch geführt werden, andere 
Beweismittel seien aber nicht ausgeschlossen. In 
einem zweiten Rechtsgang erhält der Unterneh-
mer somit Gelegenheit, die betriebliche Nutzung 
durch anderweitige Aufzeichnungen nachzuwei-
sen. Denkbar sind zum Beispiel Kalendereinträge 
oder Dokumentationen über Dienstreisen.

Bemessungsgrundlage

Wie sind Sachspenden umsatzsteuerlich 
zu beurteilen?

Grundsätzlich unterliegen Sachspenden als 
unentgeltliche Wertabgaben der Umsatzsteu-
er, sofern der Gegenstand zum Vorsteuerabzug 
berechtigt hat. Das Bundesfinanzministerium 
(BMF) hat erläutert, wie die Bemessungsgrundla-
ge in solchen Fällen zu ermitteln ist. Die Bemes-
sungsgrundlage einer Sachspende bestimmt sich 
nach dem fiktiven Einkaufspreis zum Zeitpunkt 
der Spende und nicht nach den ursprünglichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 

Das BMF hat erstmals erörtert, wie die Bemes-
sungsgrundlage mit Blick auf die Beschaffenheit 
des Gegenstands zu ermitteln ist. Zu berücksich-
tigen ist, ob der Gegenstand zum Zeitpunkt der 
Spende aufgrund seiner Beschaffenheit nicht 
mehr oder nur noch stark eingeschränkt ver-
kehrsfähig ist. Hiervon ist unter anderem bei 
Lebensmitteln auszugehen, die kurz vor Ablauf 
des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen oder de-
ren Verkaufsfähigkeit als Frischware (Backwaren, 
Obst, Gemüse) aufgrund von Mängeln nicht mehr 
gegeben ist. Das gilt auch für Non-Food-Artikel 
mit Mindesthaltbarkeitsdatum (Kosmetika, phar-
mazeutische Artikel, Tierfutter, Blumen). Werden 
diese Gegenstände gespendet, kann eine im Ver-
gleich zu noch verkehrsfähiger Ware geminderte 
Bemessungsgrundlage angesetzt werden. Die 
Minderung ist im Umfang der Einschränkung 
der Verkehrsfähigkeit vorzunehmen. Der Ansatz 
einer Bemessungsgrundlage von 0 € kann jedoch 
nur bei wertloser Ware erfolgen.

Sofern Neuware ohne Beeinträchtigung aus wirt-
schaftlichen Gründen aus dem Warenverkehr 
ausgesondert wird (z.B. beschädigte Verpackung), 
liegt keine eingeschränkte Verkehrsfähigkeit vor. 
Hier ist ein fiktiver Einkaufspreis anhand objekti-
ver Schätzungsunterlagen zu ermitteln.

Hinweis: Diese Grundsätze sind auf alle offenen 
Fälle anzuwenden.

Darüber hinaus hat das BMF eine befristete Bil-
ligkeitsregelung für Sachspenden getroffen. Die 
Corona-Krise und die damit einhergehenden 
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Maßnahmen des Lockdowns haben insbesondere 
beim Einzelhandel zu einer einzigartigen Belas-
tung geführt. Daher wird bei Waren, die Einzel-
händler an steuerbegünstigte Organisationen 
spenden, auf die Besteuerung einer unentgeltli-
chen Wertabgabe verzichtet.

Hinweis: Diese Billigkeitsregelung gilt für Spenden, 
die zwischen dem 01.03.2020 und dem 31.12.2021 
erfolgt sind/erfolgen.

3.	 … FÜR GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

Verlustuntergang

Leitfaden zum fortführungsgebundenen 
Verlustvortrag veröffentlicht

Wenn mehr als die Hälfte der Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft innerhalb von fünf Jahren an 
einen Erwerber oder eine Erwerbergruppe über-
tragen wird, gehen grundsätzlich sämtliche Ver-
luste der Kapitalgesellschaft unter. Von dieser oft 
als drastisch empfundenen Regelung gibt es eini-
ge Ausnahmen. Die wohl wichtigste sieht vor, dass 
der Verlust nicht untergeht, wenn man einen An-
trag auf Feststellung eines fortführungsgebunde-
nen Verlustvortrags stellt. Damit verpflichtet man 
sich gleichzeitig, den zum Zeitpunkt des Antrags 
bestehenden Geschäftsbetrieb unverändert so 
lange fortzuführen, wie der fortführungsgebun-
dene Verlustvortrag besteht. Verändert man in-
nerhalb dessen Existenz den tatsächlichen Betrieb 
(z.B. durch Erweiterung oder Wegfall von opera-
tiven Bereichen), entfällt der Verlustvortrag. Das 
Gesetz definiert nur abstrakt, in welcher Form der 
Geschäftsbetrieb fortzuführen ist.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich 
ausführlich zum fortführungsgebundenen Ver-
lustvortrag geäußert. Das Schreiben gibt dem 
Praktiker konkrete Hinweise an die Hand und ent-
hält zahlreiche Beispiele. Es stellt faktisch einen 
Leitfaden für die Umsetzung des fortführungs-
gebundenen Verlustvortrags dar. Das BMF geht 
sowohl auf formelle Punkte ein (Wie ist der Antrag 
korrekt zu stellen?) als auch auf materielle. So wird 
auch präzisiert, was ein schädliches Ereignis für 
die Fortexistenz des Verlustvortrags ist.

Hinweis: Kürzlich wurde auch das Gewerbesteuerge-
setz um eine Regelung zum fortführungsgebundenen 
Verlustvortrag ergänzt. Dazu hat sich das BMF leider 
nicht geäußert.

4.	 … FÜR ARBEITGEBER UND 	
ARBEITNEHMER

Dienstwagen

Arbeitnehmer im Homeoffice können 
ihren Nutzungsvorteil mindern

Können Arbeitnehmer ihren Dienstwagen auch 
für private Fahrten nutzen, müssen sie einen geld-
werten Vorteil versteuern. Wird die 1-%-Regelung 
angewendet, muss monatlich pauschal 1  % des 
Kfz-Bruttolistenpreises als Arbeitslohn angesetzt 
werden. Wird das Fahrzeug auch für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt, 
kommen noch einmal 0,03 % des Listenpreises für 
jeden Entfernungskilometer zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte hinzu.

Wer in Zeiten der Corona-Pandemie häufig von zu 
Hause aus arbeitet bzw. gearbeitet hat, empfindet es 
als ungerecht, dass in der Lohnabrechnung nach wie 
vor ein 0,03-%-Vorteil versteuert wird, obwohl weni-
ger Fahrten zur Arbeit angefallen sind. Hier gibt es 
jedoch eine Möglichkeit, den Nutzungsvorteil nach-
träglich herabzusetzen: Der pauschale 0,03-%-Vor-
teil basiert auf der Annahme, dass die Fahrten zur 
ersten Tätigkeitsstätte an 180 Tagen im Jahr erfolgen. 
Wer dem Finanzamt nachweisen kann, dass er we-
niger Fahrten durchgeführt hat, kann eine günsti-
gere Einzelbewertung der Fahrten mit 0,002  % des 
Listenpreises je Entfernungskilometer erreichen, so 
dass ihm zu viel einbehaltene Lohnsteuer über den 
Einkommensteuerbescheid zurückerstattet wird.

Um eine Minderung des Nutzungsvorteils zu errei-
chen, muss der Arbeitnehmer dem Finanzamt darle-
gen, an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er den 
Dienstwagen tatsächlich für Fahrten zur ersten Tätig-
keitsstätte genutzt hat (z.B. durch Vorlage von Kalen-
dern oder Arbeitszeitaufzeichnungen). Zudem muss 
er glaubhaft machen, wie der Arbeitgeber den Vorteil 
bisher versteuert hat (z.B. durch Vorlage der Gehalts-
abrechnung oder Bescheinigung des Arbeitgebers).



7  |  Rundschreiben Nr. 6 / 21

TIPPS UND HINWEISE �

Ratio Treuhandgesellschaft
mbH

Steuerberatungsgesellschaft
Landwirtschaftliche Buchstelle

Hinweis: Wer bei der Nutzungsversteuerung eine 
reduzierte Anzahl an Fahrten zur Arbeit erklärt, 
muss diese natürlich auch bei der Entfernungspau-
schale zugrunde legen, so dass sich der Werbungs-
kostenabzug verringert.

5.	 … FÜR HAUSBESITZER

Immobilienübertragung

Ohne Trauschein gilt keine  
Grunderwerbsteuerfreiheit

Geht eine Ehe oder Lebenspartnerschaft in die 
Brüche, müssen sich die Ex-Partner über den Ver-
bleib einer gemeinsamen Wohnung oder eines 
gemeinsamen Hauses einigen. Mitunter vereinba-

ren sie, dass ein Ehegatte bzw. Lebenspartner den 
Miteigentumsanteil des anderen kauft und die 
Immobilie dann alleine weiterbewohnt. Für eine 
solche Vermögensauseinandersetzung nach einer 
Scheidung bzw. Aufhebung einer Lebenspart-
nerschaft hält das Grunderwerbsteuergesetz ein 
besonderes „Steuergeschenk“ bereit: Ein Grund-
stückserwerb durch den früheren Ehegatten oder 
Lebenspartner des Veräußerers (z.B. bei der hälf-
tigen Übertragung des Miteigentumsanteils) ist 
von der Grunderwerbsteuer ausgenommen.

Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass ein 
Grundstückserwerb nicht steuerbefreit ist, wenn 
zuvor nur eine nichteheliche Lebensgemein-
schaft bestanden hat. Die Steuerbefreiung er-
strecke sich nur auf Lebenspartner im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes; nur sie hätten mit 
Ehegatten gleichgestellt werden sollen.
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Mit freundlichen Grüßen 

Ratio Treuhandgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft · Landwirtschaftliche Buchstelle

T. Beuck  ·  A. Haß  ·  B. Potratz
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